
 

 

Sanierung Brandschutzklappen älterer Bauart 

Asbestsanierung 

 

Zu unterscheiden sind Brandschutzklappen, die  

 bis etwa Ende 1980 gefertigt wurden. Sie enthalten asbesthaltige Baustoffe in  

o Klappenblättern, Rahmen, Abdeckhaubenverkleidungen. Verwendet wurden Kalziumsi-
likat - Platten mit der Handelsbezeichnung Marinite 36. Sie enthielten die Asbestarten 
Chrysotil und Amosit. 

o Dichtungen der Anschläge, teils auch in von außen zugänglichen Abdeckhauben im 
Einbaubereich. Verwendet wurde Asbestschaumstoff mit der Handelsbezeichnung Li-
taflex KG25. Enthalten ist die Asbestart Chrysotil. 

Solche Brandschutzklappen können nicht saniert werden. Nur ein kompletter Ausbau 
kommt infrage. 

Ausgenommen sind FK-AF-90 Brandschutzklappen nach dem Prüfbescheid PA – X145. 
Klappenblätter, Rahmen und Abdeckhauben waren von vornherein aus asbestfreien 
Baustoffen. Diese Brandschutzklappen können bezüglich Litaflex saniert werden. 

 ab etwa Ende 1980 bis zur 33. KW 1988 gefertigt wurden. Hier enthalten nur die Dich-
tungen der Klappenblatt - Anschläge und ggf. Abdeckhauben Litaflex KG25 als asbest-
haltigen Baustoff.  

Diese Brandschutzklappen dürfen hinsichtlich der asbesthaltigen Baustoffe bauseits sa-
niert werden. 

 anschließend gefertigt wurden sind asbestfrei. 

Übersicht: 

Brandschutzklappe Prüfbescheid 

Asbesthaltig sind 

Klappenblatt usw. aus 
Marinite 

Dichtungen usw.  
aus Litaflex 

wenn her-
gestellt bis 

Sanie-
rungsfähig 

? 

wenn her-
gestellt bis 

Sanie-
rungsfähig 

? 
FK90 PA-X111 

E
nd

e 
19

80
 

Nein 

1984*) Nein 

FK90K PA-X125 
33.KW 
1988 

Ja 

FK90P PA-X126 1984*) Nein 

FR90 PA-X129 
33.KW 
1988 

Ja 

FK-AF-90 PA-X145 - 1984*) Ja 
FK90N PA-X164 - 

33.KW 
1988 

Ja 
FK90NW PA-X165 - 
FK90S PA-X166 - 
FK90SW PA-X175 - 

 

*)  Ab diesem Zeitpunkt wurde die Produktion eingestellt. 
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Hinweis: Brandschutzklappen des ehemaligen Herstellers Nordluft in Wentorf, bzw. CEAG in Dort-
mund mit den Prüfbescheiden PA-X103 und PA-X113 enthielten asbesthaltige Klappenblätter (und 
Rahmen) aus Promat – Bauplatten und Dichtungen aus Litaflex KG25. Sie sind nicht sanierungsfähig. 

Ausbau und Entsorgung bzw. Sanierung asbesthaltiger Brandschutzklappen hat unter Be-
achtung der einschlägigen Bestimmungen (Asbestrichtlinie1, insbesondere Abschnitte 4 und 
5 beachten!) zu erfolgen.  Auf die erforderliche Sachkunde sei hingewiesen. 

Die Sanierung von Litaflex als Dichtung in Anschlägen und als Isolierung in äußeren Ab-
deckhauben darf bauseits erfolgen. Zur rechtlichen Abdeckung der Veränderung des urs-
prünglichen Zustands der Brandschutzklappen erteilte das Deutsche Institut für Bautechnik 
am 5. Mai 1990 Ergänzungen zu damals gültigen Prüfbescheiden2. Darin wurde bestimmt, 
dass Polyurethan dichter Struktur mit 60 kg/m³ Raumgewicht als Ersatz für Litaflex zu ver-
wenden ist. Der Austausch muss fachkundig und mit entsprechender Autorisierung erfolgen. 
Zudem müssen die Dichtungen vom Hersteller der Brandschutzklappen bezogen werden. 
Weitere Details können den Prüfbescheiden entnommen werden. 

 

Empfehlung: 

Die neuen wartungsfreien FK92 Brandschutzklappen sind im 5 mm Raster, d.h. in prak-
tisch allen Größen innerhalb von 3 Tagen lieferbar. Eine Sanierung ohne Probleme ist da-
mit möglich. Wegen der wesentlich geringeren Druckverluste und Schallleistungspegel kön-
nen kleinere Abmessungen gewählt werden, sodass ein Einbau in vorhandene Bauöffnun-
gen problemlos ist. 

Insofern lohnt es eigentlich nicht mehr, Gehäuse sanierungsbedürftiger Brandschutzklappen 
in Wänden oder Decken zu belassen. Der dazu notwendige Vorbau neuer Brandschutzklap-
pen vor alte Brandschutzklappengehäuse ist weit aufwendiger! 

 

Hier nicht spezifizierte WILDEBOER® - Brandschutzklappen sind asbestfrei! 

 

 

Weener, im Juni 2007 

WILDEBOER BAUTEILE GmbH 

 

 

                                                 
Anhang 

[1 ] Asbest – Richtlinie, Fassung Januar 1996 

[2 ] Prüfbescheide PA-X125, PA-X129, PA-X164, PA-X165, PA-X166, PA-X175 zur  
 Sanierung asbesthaltiger Litaflex - Dichtungen. Für Sanierungen ist ohne Auswirkun-
gen, dass bei allen Prüfbescheiden die Geltungsdauer inzwischen abgelaufenen ist. 
Diese ist nur für die Herstellung maßgebend. 

Ein entsprechender Prüfbescheid PA-X145 liegt nicht vor. Die Produktion dieser Brand-
schutzklappen war vor dem Erteilungsstichtag bereits eingestellt worden und der Prüfbe-
scheid abgelaufen. Sanierungen können trotzdem durchgeführt werden. 

 

Änderungen 

 31. Mai 2016: Anhang [1] aktualisiert! 

 
































